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I N HA LT

Die Richtlinie für die Förderung des Baues von öffentlichen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, die zuletzt
im Jahr 2010 im Zusammenhang mit der Neuerlassung des Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes an-
gepasst wurde, wird nun erneut weiterentwickelt. Die Landesregierung setzt damit einen spürbaren Schritt zur Verwal-
tungsvereinfachung. 
Für mich besonders positiv hervorzuheben ist die mit der Änderung erzielte Entlastung der Gemeinden, die in mehr-

facher Hinsicht profitieren:
• Die bisher unterschiedlichen Förderungen für Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Maßnahmen in der Um-
setzung des Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes werden zusammengeführt und bei Neu- und Erweite-
rungsbauten nunmehr mit einheitlich 30.000 Euro je bewertbarem Raum festgelegt.
• Damit wird einerseits der Vollzug vereinfacht und eine verbesserte Anwenderfreundlichkeit für die Gemeinden um-
gesetzt. Zum anderen werden die seit Jahren unveränderten Beträge valorisiert. Der Fördersatz wird angehoben und
bei Umbauten mit 12 Prozent der Investitionskosten festgelegt.
• Weiters werden in der neuen Richtlinie – der Nach frage in der Praxis entsprechend – auch neue pädagogische Kon-
zepte durch die Aufnahme von „Lernlandschaften“ als Fördergegenstand berücksichtigt.
Die Förderung von Schul- und Kinderbetreuungseinrichtungsbauten von Gemeinden und Gemeindeverbänden wird

aus dem Gemeindeausgleichsfonds sowie aus För dermitteln des Landes für kommunale Investitionszwecke finanziert. 
Ich freue mich, dass mit der neuen Richtlinie die Gemeinden bei ihrem Engagement, öffentliche Bildungseinrichtun-

gen zeitgemäß weiterzuentwickeln, wirksam unterstützt werden können.

Ihr Landesrat
Mag. Johannes Tratter

Neue Richtlinie für die Förderung des Baues von öffentlichen Schulen und 
Kinderbetreuungseinrichtungsbauten entlastet die Gemeinden
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Die derzeit geltende Richtlinie für die Förderung des
Baues von öffentlichen Schulen und Kinderbetreuungs-
einrichtungen wurde zuletzt, insbesondere aufgrund der
Neuerlassung des Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbe-
treuungsgesetzes, LGBl. Nr. 48/2010, mit Beschluss der
Tiroler Landesregierung am 28. September 2010 geändert.
Mit Beschluss der Landesregierung vom 29. März 2016

werden die im Vorwort angeführten Änderungen umgesetzt.
„Richtlinie der Landesregierung vom 29. März 2016

für die Förderung des Baues von öffentlichen Schulen
und Kinderbetreuungseinrichtungen

1. Allgemeines
Gefördert werden Investitionen für den Neu-, Zu- und

Umbau von Gebäuden und Räumen von öffentlichen, all-
gemein bildenden Pflichtschulen im Sinn des § 1 Tiroler
Schulorganisationsgesetz 1991 (kurz Schulen) und von öf-
fentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen im Sinn des 
§ 2 Abs.1 Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungs-
gesetz (kurz Kinderbetreuungseinrichtungen) deren Er-
halter eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband ist. 

2. Art und Höhe der Förderung
Die Förderung erfolgt in Form der Gewährung eines

verlorenen Zuschusses. Die Höhe der Förderung beträgt 
a) bei Neu- und Erweiterungsbauten EUR 30.000,– je

bewertbarem Raum,
b) bei Umbauten (Adaptierung bisher nicht dem Schul-

oder Kinderbetreuungsbetrieb dienender Bestandsräume,
Teilung von Räumen u. ä.), Sanierungen und Modernisie-
rungen (z. B. Dachsanierung, Heizungsein- bzw. -umbau,
Fenstertausch, Wärmeschutzmaßnahmen u. ä.) von  Schulen
und Kinderbetreuungseinrichtungen mit förderbaren Ge-
samtkosten über EUR 10.000,– 12 % der förderbaren Ge-
samtkosten.

3. Bewertbare Räume
Bewertbare Räume im Sinn des Punktes 2 lit. a sind bei

Schulen:
• Klassen- und Gruppenräume
• Räume für Bewegung und Sport Turnhallen bzw. Gym-
nastikraum
• Räume für technisches und textiles Werken bzw. Werk-
erziehung
• Räume für Musikerziehung bzw. Singen und Musizieren
• Räume für Physik- und Chemieunterricht
• Räume für Informatikunterricht (EDV-Räume)

• Räume für Unterricht in Fremdsprachen (Sprachlabor)
• Räume für Unterricht in Ernährung und Haushalt
(Schulküche)
• Aufenthaltsräume für Fahrschüler und für Freizeitbe-
treuung
• Küche mit Speiseraum für die Tagesheimbetreuung
• Lernlandschaften
Bewertbare Räume im Sinn des Punktes 2 lit. a sind bei

Kinderbetreuungseinrichtungen:
• Gruppenräume
• Bewegungsräume
• Ruheräume
• Küche mit Essraum
Jeder Raum zählt grundsätzlich als ein bewertbarer

Raum. Davon ausgenommen sind Turnhallen, die in Volks-
schulen ab einer Größe von 180 m² als zwei bewertbare
Räume und ansonsten ab 300 m² als drei bewertbare
Räume  zu bemessen sind. 
Keine bewertbaren Räume sind jedenfalls: Sekretariats -

räume, Lehrerzimmer, Lehrmittelzimmer, Archiv und Ab-
stellräume, Sanitärräume, Garderoben, Hausgänge, Aulen
und Wohnungen.
In Schulen wird jedoch die Errichtung eines Lehrer-

zimmers im Rahmen eines Neu- oder Erweiterungsbaues
nach Maßgabe von Punkt 2 a gefördert.

4. Abwicklung
Die Abwicklung der Förderung erfolgt über die Abtei-

lung Gemeinden. Nach Vorliegen der erforderlichen Be-
willigungen ist das Förderansuchen von der Gemeinde
über das Portal Tirol an die Abteilung Gemeinden zu stel-
len.  Bei Gemeindeverbänden und Schulsprengeln ist das
Ansuchen vom Gemeindeverband bzw. von der Sitzge-
meinde der Sprengelschule zu stellen.
Anträge für Förderungen nach Punkt 2 lit. a sind grund-

sätzlich vor Baubeginn einzureichen.
Anträge für Förderungen nach Punkt 2 lit. b sind nach

Vorliegen der Schlussrechnung zu stellen. Bei kumu lierten
Förderungen ist das Ansuchen in der Regel auch bereits
vor Baubeginn für das gesamte Vorhaben zu stellen.
Die Beschlussfassung über die Gewährung der Förde-

rung und die Bereitstellung der erforderlichen Mittel er-
folgt durch die Tiroler Landesregierung.
Nach Abschluss des Bauvorhabens ist die bestim-

mungsgemäße Verwendung der Fördermittel durch Vorla-

15.
Änderung der Richtlinie für die Förderung des Baues 

von öffentlichen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 
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ge einer Aufstellung der Investitionskosten, der erfolgten
Finanzierung und des Raumprogrammes mittels Planun-
terlagen nachzuweisen. Nach Genehmigung des Zuschus-
ses wird die Gemeinde davon verständigt und die Förde-
rung zur Auszahlung angewiesen. Bei einer voraussichtli-
chen Höhe der Förderung von mehr als EUR 40.000,– kann
bei Baubeginn ein Vorschuss von max. 80 % der zu er-
wartenden Förderung gewährt werden.

Auf die Gewährung der Förderung besteht kein Rechts-
anspruch. Allfällige falsche Angaben ziehen die Aberken-
nung bzw. Rückforderung der Förderung nach sich.
Der Förderungsnehmer ist verpflichtet, den Organen des

Landes Tirol, insbesondere den Organen der Gemeinde-
aufsicht, auf Verlangen jederzeit Auskünfte hinsichtlich
des geförderten Vorhabens zu erteilen. Zu diesem Zweck
hat der Förderungsnehmer insbesondere die Einsicht in die
Bücher und Belege sowie sonstige in diesem Zusammen-
hang stehende Unterlagen zu gewähren. Der Förderungs-
nehmer hat dabei weiters den vorgenannten Organen nach

Voranmeldung das Betreten von Grundstücken und Ge-
bäuden während der üblichen Geschäfts- und Betriebs -
zeiten sowie die Durchführung von Überprüfungen, die mit
dem Vorhaben im Zusammenhang stehen, zu gestatten.
Dies gilt insbesondere auch, wenn das Vorhaben im

Wege eines ausgegliederten Unternehmens oder eines
 Gebäudeleasings abgewickelt wird.

5. Herkunft der Fördermittel
Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Gemeindeaus-

gleichsfonds und aus Landesmitteln (VP 1/210105-7355-
000 „Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemein-
den“).

6. Schlussbestimmungen
Die Richtlinie tritt mit 1. April 2016 in Kraft, und ist auf

jene Vorhaben anzuwenden, bei denen die Förderung ab
diesem Zeitpunkt gewährt wird. 
Gleichzeitig tritt die von der Tiroler Landesregierung in

ihrer Sitzung vom 28. September 2010 beschlossene Richt-
linie für die Förderung des Baues von öffentlichen Schu-
len und Kinderbetreuungseinrichtungen außer Kraft.“

Die nachstehenden Ausführungen gelten für Gemeinde-
verbände nach der Tiroler Gemeindeordnung 2001 mit Aus-
nahme der Bezirkskrankenhäuser-Gemeindeverbände.

DIE GEMEINDEVERBÄNDE
Gemeinden können zur Besorgung ihrer Angelegen -

heiten durch Vereinbarung mit anderen Gemeinden, ein-
schließlich der Stadt Innsbruck, einen Gemeindeverband
bilden.
Solche Angelegenheiten können Aufgaben der

Hoheits verwaltung oder der Privatwirtschaftsverwal-
tung sein. Angelegenheiten der Hoheitsverwaltung wer-
den u.a. durch Standesamts- und Staatsbürgerschaftsver-
bänden, Angelegenheiten der Privatwirtschaftsverwaltung
durch Alten- und Pflegeheim-, Abwasser- und Abfallwirt-
schaftsverbänden wahrgenommen. Ebenso kann es sich
dabei um Angelegenheiten des übertragenen Wirkungs-
bereiches (Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbän-
de) oder des eigenen Wirkungsbereiches (Alten- und
Pflegeheim-, Abwasser- und Abfallwirtschaftsverbände)
der Gemeinde handeln.

Gemeindeverbände sind Körperschaften öffentlichen
Rechts die, soweit es zur Besorgung ihrer Angelegenhei-
ten erforderlich ist, Träger von privatrechtlichen und öf-
fentlich-rechtlichen Rechten und Pflichten sein können.
Ein Gemeindeverband kann beispielsweise eine Liegen-
schaft erwerben, ein Gebäude mieten, Dienstleistungen in
Auftrag geben oder ein Darlehen aufnehmen bzw. eine
Baubewilligung erhalten. Insofern ist er mit einer Ge-
meinde vergleichbar. Ein Gemeindeverband ist jedoch
 keine Gebietskörperschaft wie Bund, Länder oder Ge-
meinden.
BILDUNG VON GEMEINDEVERBÄNDEN
Gemeindeverbände können entweder durch Gesetz,

durch Verordnung (aufgrund eines Gesetzes) oder durch
Vereinbarungen gebildet werden.
Zu den Gemeindeverbänden, die durch Gesetz gebildet

werden, zählen unter anderem die Bezirkskrankenhäuser -
Gemeindeverbände, der Gemeindeverband für die Kran-
ken- und Unfallfürsorge der Tiroler Gemeindebeamten, der
Gemeindeverband für das Pensionsrecht der Tiroler Ge-

16.
Gemeindeverbände nach der Tiroler Gemeindeordnung 2001 
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meindebeamten und der Gemeindeverband für Zuwen-
dungen an ausgeschiedene Bürgermeister.
Gemeindeverbände können durch eine Verordnung

auf Grundlage eines Bundesgesetzes (Standesamts- und
Staatsbürgerschaftsverbände) oder durch Verordnung
auf Grundlage eines Landesgesetzes (Planungsverbän-
de und die Sanitätssprengel) gebildet werden. 
Während das Organisationsstatutder durch Gesetz ge-

bildeten Gemeindeverbände in den maßgeblichen Lan-
desgesetzen selbst geregelt ist, werden die Satzungen der
durch Verordnung aufgrund von Bundes- bzw. Landesge-
setzen gebildeten Gemeindeverbände durch Verordnungen
der Landesregierung geregelt.
Am häufigsten werden Gemeindeverbände aufgrund ei-

ner Vereinbarung mehrerer Gemeinden gebildet. Ge-
meinden können zur Besorgung ihrer Angelegenheiten
durch Vereinbarung mit anderen Gemeinden, einschließ-
lich der Stadt Innsbruck, einen Gemeindeverband bilden,
wenn dies bei einem Gemeindeverband, der Aufgaben der
Hoheitsverwaltung besorgen soll, die Funktion der betei-
ligten Gemeinden als Selbstverwaltungskörper nicht ge-
fährdet bzw. bei einem Gemeindeverband, der Aufgaben
der Gemeinden als Träger von Privatrechten besorgen soll,
aus Gründen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit oder
Zweckmäßigkeit im Interesse der beteiligten Gemeinden
liegt. 
Die übertragungsfähigen Aufgaben können zum Ei-

nen Angelegenheiten deseigenen und übertragenen Wir-
kungsbereiches zum Anderen Angelegenheiten der Ho-
heits- und der Privatwirtschaftsverwaltung umfassen.
Eine Vereinbarung über die Bildung eines Gemein-

deverbandes hat zu enthalten:
• die Namen der ihm angehörenden Gemeinden, 
• den Namen und den Sitz des Gemeindeverbandes und 
• die Bezeichnung seiner Aufgaben

Die Vereinbarung bedarf übereinstimmender Beschlüs-
se der Gemeinderäte aller beteiligten Gemeinden und
schließlich der Genehmigung der Landesregierung
durch Verordnung. Erst mit dem Inkrafttreten der Ver-
ordnung über die aufsichtsbehördliche Genehmigung er-
langt ein Gemeindeverband Rechtspersönlichkeit.
Jede Änderung der Vereinbarung (Beitritt oder Aus-

scheiden einer Gemeinde, Erweiterung der Aufgaben) be-
darf ebenfalls übereinstimmender Beschlüsse der Ge-
meinderäte aller beteiligten Gemeinden und der Geneh-
migung der Landesregierung durch Verordnung. 
Schließlich bedarf auch die Auflösung eines Gemein-

deverbandes übereinstimmender Beschlüsse der Gemein-

deräte aller beteiligten Gemeinden und der Mitteilung an
die Landesregierung.
Das Organisationsstatut im Wege von Vereinbarungen

gebildeter Gemeindeverbände ist in einer Satzung festzu-
legen. Die Satzung bedarf ebenfalls übereinstimmender
Beschlüsse der Gemeinderäte aller beteiligten Gemein-
den und der Genehmigung der Landesregierung durch
Bescheid.

ORGANISATION DER GEMEINDEVERBÄNDE
In der Satzung sind insbesondere die Organe und ihre

Aufgabenbereiche, die Wahl der Organe, die Festsetzung
des Anteils der dem Gemeindeverband angehörenden Ge-
meinden am Aufwand und an einem allfälligen Überschuss
des Gemeindeverbandes und Regelungen über die Ver-
wendung eines allfälligen Überschusses, Bestimmungen
über die Haftung der dem Gemeindeverband angehören-
den Gemeinden untereinander und Bestimmungen für den
Fall des nachträglichen Beitritts bzw. des Ausscheidens
von Gemeinden und der Auflösung des Gemeindeverban-
des aufzunehmen. Zudem kann die Satzung weitere Be-
stimmungen über die innere Organisation und die Verwal-
tung des Gemeindeverbandes, insbesondere über die Ge-
schäftsführung und die Geschäftsstelle, enthalten.
Organe eines Gemeindeverbandes sind die Ver-

bandsversammlung und der Verbandsobmann. Für Ge-
meindeverbände mit mehr als sieben Gemeinden kann
überdies ein Verbandsausschuss gebildet werden, wobei
dieser für Gemeinden mit mehr als zwölf Gemeinden ver-
pflichtend ist. 
Die Organe, deren Funktionsperiode sechs Jahre be-

trägt, sind nach der Bildung des Gemeindeverbandes
erstmals einzurichten und in der Folge jeweils nach den
allgemeinen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
neu zusammenzusetzen. In diesem Fall hat der Altob-
mann des Gemeindeverbandes zur konstituierenden Sit-
zung der Verbandsversammlung einzuladen. Im Rahmen
dieser Sitzung sind die satzungsmäßig vorgesehenen Or-
gane neu zu wählen. Die Organe bleiben bis zur Neube-
stellung im Amt.

VERBANDSVERSAMMLUNG
Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürger-

meistern der dem Gemeindeverband angehörenden Ge-
meinden, dem Verbandsobmann und seinem Stellver-
treter, auch wenn sie nicht Bürgermeister oder ein vom
Gemeinderat entsandtes Mittglied sind. 
Vorbehaltlich abweichender Regelungen in der Satzung

haben Gemeinden, deren Anteil am Aufwand des Ge-
meindeverbandes mehr als 20 v. H. beträgt, weitere Ver-
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treter in die Verbandsversammlung, höchstens jedoch ei-
nen für je weitere angefangene 10 v. H., zu entsenden. Un-
ter dem Anteil am Aufwand des Gemeindeverbandes ist
der Aufwand für den Betrieb und den Schuldendienst im
Kalenderjahr vor der Einrichtung bzw. Neuzusammenset-
zung der Verbandsversammlung zu verstehen, sofern in der
Satzung keine abweichende Regelung festgelegt wurde.
Die Amtsdauer eines solchen vom Gemeinderat entsende-
ten Mitgliedes beträgt sechs Jahre; mit dem Ausscheiden
aus dem Gemeinderat scheidet es auch aus der Verbands-
versammlung aus. 
Der Verbandsobmann und sein Stellvertreter müssen

nicht Vertreter einer dem Gemeindeverband angehörigen
Gemeinde, aber zum Landtag wählbar sein. In einem sol-
chen Fall gehören der Verbandsobmann und der Stellver-
treter der Verbandsversammlung (und dem Verbandsaus-
schuss) an, führen den Vorsitz in der Verbandsversamm-
lung (und im Verbandsausschuss), haben in der Verbands-
versammlung (und im Verbandsausschuss) aber lediglich
beratende Stimme.
Im Fall der Verhinderung wird der Bürgermeister durch

die gemeinderechtlich vorgesehenen Vertreter (Bürger-
meister-Stellvertreter der Reihe nach, Mitglieder des Ge-
meindevorstandes nach ihrem Lebensalter) vertreten. Für
die weiteren Vertreter der Gemeinde hat der Gemeinderat
je ein Ersatzmitglied zu bestellen.
Die Sitzungen der Verbandsversammlung werden durch

den Verbandsobmann einberufen; Beschlüsse werden bei
Anwesenheit des Verbandsobmanns (oder Stellvertreters)
und insgesamt mehr als der Hälfte der Mitglieder mit ein-
facher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder ge-
fasst. Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, so ist in-
nerhalb von zwei Wochen eine weitere Sitzung einzube-
rufen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden
Mitglieder beschlussfähig ist.

VERBANDSAUSSCHUSS
Der Verbandsausschuss besteht aus dem Verbandsob-

mann, seinem Stellvertreter und so vielen weiteren Mit-
gliedern, dass die Anzahl der stimmberechtigten Mitglie-
der mindestens drei beträgt. Die Anzahl der weiteren Mit-
glieder ist in der Satzung festzulegen. Die Mitglieder wer-
den von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf
sechs Jahre gewählt. Für jedes weitere Mitglied ist ein Er-
satzmitglied zu wählen.
Die Sitzungen werden durch den Verbandsobmann ein-

berufen und Beschlüsse bei Anwesenheit des Verbandsob-
manns (Stellvertreters) und so vielen weiteren Mitgliedern,
dass die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder min-

destens drei beträgt, mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder gefasst.

VERTRETER DER BEDIENSTETEN IN DER
VERBANDSVERSAMMLUNG UND IM VER-
BANDSAUSSCHUSS
Der Verbandsversammlung und dem Verbandsaus-

schuss gehört ein Vertreter der Bediensteten des Gemein-
deverbandes, im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertre-
ter, mit beratender Stimme an. 
In Gemeindeverbänden, in denen eine Personalvertre-

tung oder eine betriebliche Vertretung eingerichtet ist, wer-
den der Vertreter der Bediensteten und sein Stellvertreter
von der Dienststellenpersonalvertretung bzw. vom Be-
triebsrat oder, wenn eine Zentralpersonalvertretung oder
ein Zentralbetriebsrat eingerichtet ist, von dieser bzw. die-
sem entsendet.
Bei Gemeindeverbänden, in denen keine Personalver-

tretung oder betriebliche Vertretung eingerichtet ist, wer-
den der Vertreter der Bediensteten und sein Stellvertreter
in einer Versammlung der Bediensteten gewählt.

VERBANDSOBMANN
Auch der Verbandsobmann und sein Stellvertreter wer-

den von der Verbandsversammlung auf sechs Jahre ge-
wählt. Im Fall seiner Verhinderung wird der Verbandsob-
mann durch seinen Stellvertreter, bei dessen Verhinderung,
durch das jeweils älteste der übrigen Mitglieder des Ver-
bandsausschusses, sofern ein solcher nicht besteht, der Ver-
bandsversammlung vertreten.

ÜBERPRÜFUNGSAUSSCHUSS
Die Verbandsversammlung hat zwingend einen Über-

prüfungsausschuss zu wählen. Er besteht aus der in der
Satzung festgesetzten Anzahl, mindestens aber aus drei
Mitgliedern. Die Mitglieder des Überprüfungsausschusses
müssen Mitglieder des Gemeinderates einer verbandsan-
gehörigen Gemeinde sein. Sie werden in der Verbands-
versammlung vorgeschlagen und von dieser auf sechs Jah-
re gewählt. Analog den Ausschlussgründen für den ge-
meinderätlichen Überprüfungsausschuss dürfen insbeson-
dere der Verbandsobmann, sein Stellvertreter, sonstige zur
Aus- und Einzahlung Bevollmächtigte und der Leiter der
Geschäftsstelle dem Überprüfungsausschuss nicht ange-
hören. Die einfache Mitgliedschaft in der Verbandsver-
sammlung ist kein Ausschlussgrund. Für jedes Mitglied ist
ein Ersatzmitglied zu wählen. 
Der Überprüfungsausschuss hat die Gebarung des Ge-

meindeverbandes auf ihre Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Ferner hat der Über-
prüfungsausschuss vierteljährlich und jedenfalls bei je-
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dem Wechsel in der Person des Verbandsobmanns und sei-
nes Stellvertreters Kassenprüfungen und jährlich die
Vorprüfung der Jahresrechnung vorzunehmen.

GESCHÄFTSSTELLE
Zur administrativen Unterstützung der Organe des Ge-

meindeverbandes ist eine Geschäftsstelle einzurichten. Die
Geschäftsstelle muss aber keine eigenständige organisato-
rische Einrichtung sein, so dass etwa auch das Gemeinde-
amt einer dem Gemeindeverband angehörigen Gemeinde
als Geschäftsstelle bestimmt werden kann.

AUFGABENKREIS UND BEFUGNISSE DER
VERBANDSORGANE
Für die Organe der Gemeindeverbände gelten die Be-

stimmungen über die Gemeindeorgane sinngemäß mit der
Maßgabe, dass dem Gemeinderat die Verbandsversamm-
lung, dem Bürgermeister der Verbandsobmann, dem Ge-
meindevorstand der Verbandsausschuss, sofern ein solcher
nicht besteht, die Verbandsversammlung, dem Überprü-
fungsausschuss der Gemeinde der Überprüfungsausschuss
des Gemeindeverbandes und dem Gemeindeamt die Ge-
schäftsstelle entspricht.

HAFTUNG
Dritten gegenüber haften die einem Gemeindever-

band angehörenden Gemeinden für ihre Verbindlichkei-
ten zur ungeteilten Hand. Angesichts der gesetzlichen
Haftung erübrigen sich daher zusätzliche Haftungserklä-
rungen der einem Gemeindeverband angehörenden Ge-
meinden.

BUCHFÜHRUNG
Alle Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem vollen

Betrag in zeitlich und sachlich auswertbarer Ordnung lau-
fend in Kassen- und Rechnungsbüchern zu erfassen.
Grundlage für jede Vorschreibungsbuchung ist eine Zah-
lungsanordnung, jede Abstattungsbuchung muss durch ei-
nen Zahlungsbeleg belegt sein. Die zeitgeordneten Bu-
chungen sind im Journal, die sachgeordneten Buchungen
sind in den Sachkonten vorzunehmen. Buchungen dürfen
nur aufgrund ordnungsgemäßer Belege erfolgen.

ZAHLUNGSANORDNUNG
Die Leistung und grundsätzlich auch die Annahme von

Zahlungen ist nur aufgrund schriftlicher Auszahlungs-
oder Einzahlungsanordnungen des Verbandsobmannes
oder eines von ihm schriftlich Bevollmächtigten gestattet.
Die strikte Trennung zwischen Zahlungsanordnung
und Zahlungsvollzug ist in diesem Zusammenhang zu
beachten.
Zahlungen und sonstige Leistungen des Gemeindever-

bandes an den Verbandsobmann oder des Verbandsob-

mannes an den Gemeindeverband sind von seinem Stell-
vertreter anzuordnen.
Eine Zahlungsanordnung darf nur ausgestellt werden,

wenn die haushaltsmäßige Bedeckung vorhanden, die
sachliche und rechnerische Richtigkeit der Leistung be-
stätigt und die Leistung fällig ist. Die sachliche und rech-
nerische Richtigkeit und die Zahlungsanordnung müssen
mit vollem Namenszug eigenhändig bestätigt bzw. unter-
fertigt werden.
Erfordert die Leistung einer Zahlung einen Beschluss

eines Kollegialorganes, so ist dieser in der Zahlungsan-
ordnung mit dem Datum anzuführen.

SACHLICHE UND RECHNERISCHE RICHTIG-
KEIT
Alle eine Buchung auslösenden Vorgänge sind auf ih-

ren Grund und ihre Höhe zu prüfen. Die Feststellung der
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit ist mit vollem
Namenszug zu bestätigen. Die Feststellung der sachlichen
und rechnerischen Richtigkeit ist vor Erteilung der Zah-
lungsanordnung zu treffen.

Die sachliche Richtigkeit ist durch den Prüfungsver-
merk „sachlich richtig“ erst dann zu bestätigen, wenn:
• die Leistung/Lieferung bereits erbracht wurde/erfolgt
ist;
• die Leistung/Lieferung entsprechend der zugrunde lie-
genden Vereinbarung oder Bestellung ausgeführt/er-
bracht wurde;
• die der Leistung/Lieferung zugrunde liegenden Zah-
lenangaben (z.B. Arbeitsstunden, Menge, Maß, Ge-
wicht usw.) richtig sind;
• gelieferte Gegenstände (Anlage- und Gebrauchsgüter)
oder Materialien in die Inventar- oder Materialauf-
schreibungen eingetragen sind;
• der Rechnungsleger alle ihm sonst obliegenden Ver-
pflichtungen erfüllt hat.
Die sachliche Prüfung hat jener Bedienstete durchzu-

führen und zu bestätigen, der die Erbringung der Leis-
tung/Lieferung oder die sonstigen Maßnahmen, die zu ei-
ner Ausgabe (Zahlung) führen, angeordnet und die Aus-
führung in verantwortlicher Weise geleitet, überwacht oder
entgegengenommen hat und alle Umstände (ordnungsge-
mäße Lieferung oder Leistungserbringung) beurteilen
kann, um die Richtigkeit des zu prüfenden Beleges be-
scheinigen zu können.
Die mit Buchhaltungs- und Kassengeschäften betrauten

Bediensteten dürfen nur in jenen Fällen die sachliche Rich-
tigkeit bestätigen, in denen dieser Sachverhalt ausschließ-
lich von ihnen beurteilt werden kann.
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Die rechnerische Richtigkeit ist erst dann zu bestäti-
gen, wenn:
• die Rechnung im Original vorliegt und vollständig be-
legt ist (z.B. durch Lieferscheine, Arbeitsberichte usw.);
• der Beleg den gesetzlichen Vorgaben entspricht (z.B.
dem USt-Gesetz);
• der Beleg rechnerisch richtig ist und die Berechnung
den zugrunde liegenden Zahlenangaben, den maßge-
benden Vorschriften, besonderen Verfügungen oder
Verträgen usw. entspricht;
• die vereinbarten/angebotenen Zahlungsbegünstigun-
gen (Skonto, Rabatt) berücksichtigt wurden;
• bereits geleistete Teilzahlungen vom Rechnungsbetrag
abgezogen wurden.

ZAHLUNGSVERKEHR - ZEICHNUNGSBEFUG-
NIS
Der Zahlungsverkehr ist nach Möglichkeit bargeldlos

abzuwickeln. Zudem hat der Verbandsobmann nach Mög-
lichkeit mindestens zwei Bediensteten der Finanzverwal-
tung die Befugnis zur bankmäßigen Zeichnung zu erteilen.
Die Zeichnungsbefugnis ist jeweils durch zwei Be-
dienstete gemeinsam (Kollektivzeichnung) auszuüben.
Besteht die Finanzverwaltung nur aus einer Person, so hat
der Verbandsobmann die Zeichnungsbefugnis einem wei-
teren Bediensteten zu erteilen.
Der Verbandsobmann hat die Namen der zeichnungs-

befugten Personen samt einer Unterschriftenprobe in ein
Verzeichnis aufzunehmen. Darin sind auch die Namen je-
ner Personen anzuführen, denen jeweils die Kollektiv-
zeichnung zukommt.
Der Verbandsobmann hat mit allen Banken, bei denen

der Gemeindeverband Girokonten unterhält, nachweislich
zu vereinbaren, dass Zahlungen zu Lasten dieser Konten
nur aufgrund einer Kollektivzeichnung geleistet werden
dürfen. Der Bank sind die Namen der jeweils kollektiv
Zeichnungsberechtigten und die Unterschriftenproben zu
übermitteln. Änderungen sind den Banken unverzüglich
bekannt zu geben.

DECKUNG DES AUFWANDES, VORSCHREI-
BUNG DER VERBANDSBEITRÄGE

Der durch Einnahmen nicht gedeckte Aufwand eines
Gemeindeverbandes ist auf die ihm angehörenden Ge-
meinden entsprechend ihren in der Satzung festgelegten
Anteilen jährlich aufzuteilen. 
Der Verbandsobmann hat den Gemeinden bis spätes-

tens 30. Oktober die im folgenden Jahr zu entrichten-
den Vorauszahlungen sowie nach dem Vorliegen des
Rechnungsabschlusses unverzüglich die für dieses Jahr
zu leistenden Beiträge schriftlich mitzuteilen. Die Ge-
meinden können innerhalb von sechs Wochen nach der Zu-
stellung der Mitteilung des Verbandsobmannes bei der
Landesregierung die Festsetzung der Vorauszahlungen
bzw. des jährlichen Beitrages schriftlich beantragen. Wird
ein solcher Antrag nicht gestellt, so gilt die Mitteilung des
Verbandsobmannes als Rückstandsausweis. Rückständige
Zahlungen sind im Verwaltungsweg einzubringen. Auf-
grund der Jahresrechnung sich ergebende Guthaben sind
auf die nächstfolgenden Vorauszahlungen bzw. auf den
nächstfolgenden Beitrag anzurechnen.

AUFSICHT ÜBER DIE GEMEINDEVERBÄNDE
Gemeindeverbände zur Besorgung von Angelegenhei-

ten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde aus dem
Bereich der Landesvollziehung unterliegen der Aufsicht
des Landes.
Die Aufsicht über die Gemeindeverbände, soweit es sich

um Gemeindeverbände zur Besorgung von Aufgaben des
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde aus dem Be-
reich der Bundesvollziehung oder um Gemeindeverbände
zur Besorgung von Aufgaben des übertragenen Wirkungs-
bereiches der Bundes- oder Landesvollziehung handelt,
hinsichtlich der Einhaltung der organisationsrechtlichen
Bestimmungen, obliegt ebenfalls der Aufsicht des Landes.
Das Aufsichtsrecht des Landes wird von der Landesre-

gierung ausgeübt.
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Jänner 2016 Februar 2016
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2015
Basis: Durchschnitt 2015 = 100 99,8 99,9
Index der Verbraucherpreise 2010
Basis: Durchschnitt 2010 = 100 110,5 110,6
Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 121,0 121,1
Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 133,7 133,9
Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 140,7 140,9
Index der Verbraucherpreise 86
Basis: Durchschnitt 1986 = 100 184,0 184,2
Index der Verbraucherpreise 76
Basis: Durchschnitt 1976 = 100 286,0 286,3
Index der Verbraucherpreise 66
Basis: Durchschnitt 1966 = 100 502,0 502,5
Index der Verbraucherpreise I
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 639,6 640,3
Index der Verbraucherpreise II
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 641,7 642,4

Der Index der Verbraucherpreise 2015 (Basis: Jahresdurchschnitt 2015 = 100) für den
Kalendermonat Februar 2016 beträgt 99,9 (vorläufige Zahl) und ist somit gegenüber
dem Stand für Jänner 2016 um 0,1 % gestiegen (Jänner 2016 gegenüber Dezember
2015 um 0,9 %). Gegenüber Februar 2015 ergibt sich eine Steigerung um 1,0 % 
(Jänner 2016/2015 + 1,2 %).
Hinsichtlich der Änderung auf  den Verbraucherpreisindex Basis Jahresdurchschnitt
2015 = 100 wird auf  die Homepage der Statistik Austria „www.statistik.at“ verwiesen.

VERBRAUCHERPREIS INDEX 
FÜR  FEBRUAR 20 1 6
(vorläufiges Ergebnis)
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